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10.32 Wahlbüro

Allgemeine Hinweise

 Ihre Wahlhelferberufung gilt auch für eine eventuelle Stichwahl! Ist eine Stichwahl
erforderlich, erhalten Sie hierüber ein gesondertes Hinweisschreiben.

 Im Falle einer Stichwahl ist weiterhin zu beachten, dass in der Nacht von Samstag auf Sonntag,
29.03.2026, die Uhr um 2:00 Uhr auf 3:00 Uhr vorgestellt wird (Beginn der Sommerzeit).

 Alle benötigten Unterlagen für den Wahltag werden den Briefwahlvorständen vor Ort zur
Verfügung gestellt.

 Auf den Tischen finden Sie Musterniederschriften und ein Handbuch. Das Handbuch umfasst:

 Checkliste zur Wahlvorbereitung und den Abschlussarbeiten
 Detaillierte Schritt-für-Schritt-Anleitung der Wahlbriefprüfung und Ergebnisermittlung
 Erläuterungen und Hinweise zur Stapelbildung und Ermittlung der Gesamtergebnisse

 Diese Präsentation (spätestens ab 02.03.2026 auch als Online-Schulungsvideo verfügbar) sowie
Musterniederschriften, das Handbuch und weitere Unterlagen sind abrufbar unter:

 www.hanau.de - Rubrik Rathaus/Wahlen/Kommunal- & OB-Wahl am 15.03.2026

 Für Fragen steht das Wahlbüro im Vorfeld zur Wahl sowie am Wahltag zur Verfügung.
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Erläuterung von Begrifflichkeiten
Die Wahlurne
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10.32 Wahlbüro

Erläuterung von Begrifflichkeiten
Die blaue Mappe

26.02.20265

In der blauen Mappe befinden sich die
wichtigsten Wahlunterlagen.

U. a. für jede der vier Wahlen eine
eigene Niederschrift sowie Aufkleber
und Verpackungsmaterialien; jeweils
nach Wahl unterteilt und farblich
entsprechend markiert.
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Erläuterung von Begrifflichkeiten
Die Stimmzettel
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Erläuterung von Begrifflichkeiten
Der Wahlbrief
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Der hellrote Wahlbrief enthält ein Fenster.
Hier kann der zuständige Briefwahlbezirk
entnommen werden.
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Erläuterung von Begrifflichkeiten
Die Stimmzettelumschläge
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Erläuterung von Begrifflichkeiten
Der Wahlschein
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Im oberen Teil kann die Wahlberechtigung für
die verschiedenen Wahlen entnommen werden.

Unten hat der Wähler bzw. eine Hilfsperson die
Versicherung an Eides statt zu unterschreiben.
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Erläuterung von Begrifflichkeiten
Der Wahlschein

26.02.202610

Die Rückseite des Wahlscheins ist
ebenfalls bedruckt. Hier finden sich
die Daten wieder, die im Fenster
des Wahlbriefs zu sehen sind sowie
eine Anleitung zum Verpacken.

In einigen Fälle sind diese Daten
nicht auf der Rückseite des
Wahlscheins sondern auf einem
Extrablatt zu finden.
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Erläuterung von Begrifflichkeiten
Die Hilfsliste bei der Prüfung der Wahlbriefe
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Das Wahlverfahren
Reihenfolge der Auszählung
 In Hanau werden im Rahmen der Kommunalwahlen folgenden Gremien neu gewählt:

• Die Stadtverordnetenversammlung,
• die acht Hanauer Ortsbeiräte sowie
• der Ausländerbeirat.

 Hinzu kommt die Direktwahl der Oberbürgermeisterin oder des Oberbürgermeisters.

 Die Reihenfolge der Auszählung ist gesetzlich geregelt. Demnach sind die Wahlen verbindlich
wie folgt auszuzählen:

1. Oberbürgermeisterwahl (Stimmzettel und weitere Unterlagen gelb)

2. Wahl der Stadtverordnetenversammlung (Stimmzettel und weitere Unterlagen weiß)

3. Ortsbeiratswahl (Stimmzettel und weitere Unterlagen grün)

4. Ausländerbeiratswahl (Stimmzettel und weitere Unterlagen blau)
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Das Wahlverfahren
Oberbürgermeisterwahl
 Die Direktwahl der Oberbürgermeisterin oder des Oberbürgermeisters findet nach den

Grundsätzen der Mehrheitswahl statt, bei der jeder Wahlberechtigte eine Stimme abgeben
kann. Gewählt ist, wer mehr als die Hälfte der gültigen Stimmen erhält.

 Entfällt auf keinen Bewerber mehr als die Hälfte der gültigen Stimmen, findet am 29.03.2026
eine Stichwahl unter den zwei Bewerbern statt, welche bei der ersten Wahl die höchsten
Stimmenzahlen erhalten haben.

26.02.202613

Ihre Wahlhelferberufung gilt auch für eine eventuelle
Stichwahl! Ist eine Stichwahl erforderlich, erhalten Sie
hierüber einen gesondertes Hinweisschreiben.

Im Falle einer Stichwahl ist weiterhin zu beachten, dass
in der Nacht von Samstag auf Sonntag, 29.03.2026, die
Uhr um 2:00 Uhr auf 3:00 Uhr vorgestellt wird (Beginn
der Sommerzeit).
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Wahlverfahren
Kommunalwahlen
 Die Kommunalwahlen finden nach dem System der personenbezogenen Verhältniswahl statt.

Alle Wahlberechtigten besitzen so viele Stimmen, wie Sitze zu vergeben sind:

• Stadtverordnetenwahl: 59 Stimmen
• Ortsbeiratswahlen: 9 bis 19 Stimmen (je nach Ortsbezirk)
• Ausländerbeiratswahl: 15 Stimmen

 Dabei besteht die Möglichkeit,

• seine Stimmen durch Vergabe eines Listenkreuzes gleichmäßig auf eine Liste zu verteilen,
• einzelne Bewerberstimmen durch Kumulieren und Panaschieren zu verteilen oder
• beide Möglichkeiten zu kombinieren.
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Wahlverfahren
Kommunalwahlen
 Die Ermittlung des vorläufigen Endergebnisses erfolgt jeweils in zwei Schritten:

 Stadtverordneten- und Ortsbeiratswahl:

1. Am Sonntag wird durch die Briefwahlvorstände zunächst ein Trendergebnis ermittelt.
Dabei werden nur die Stimmzettel mit einem Listenkreuz ausgewertet.

2. Ab Montag wird durch gesonderte Auszählungswahlvorstände ein vorläufiges
Endergebnis durch die Auswertung der Stimmzettel mit Bewerberstimmen ermittelt.

 Besonderheit Ausländerbeiratswahl:

1. Am Sonntag wird durch das Zählen der Stimmzettel und Wahlscheine lediglich die Zahl
der Wähler und die Zahl der Wahlscheine festgestellt und ein Übergabeprotokoll
unterzeichnet.

2. Ab Montag übernehmen die Auszählungswahlvorstände die gesamte Auswertung der
Stimmzettel und ermitteln hier das vorläufige Endergebnis.
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Der Briefwahlvorstand
Aufgabe und Zusammensetzung
 Der Briefwahlvorstand leitet und überwacht die Wahlhandlung und ermittelt das Wahlergebnis

des Wahlbezirks. Dieser setzt sich dabei wie folgt zusammen:

• Wahlvorsteher,
• Schriftführer,
• jeweils eine Stellvertretung sowie zwei weitere Beisitzer

 Bei Anwesenheit des Vorstehers und Schriftführers gelten deren Stellvertreter dabei gleichzeitig
als Beisitzer.
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Der Briefwahlvorstand
Anwesenheit
 Die Mitglieder des Briefwahlvorstandes treffen sich zur Zulassung der Wahlbriefe um 15:00 Uhr

(Ersatzwahlhelfer um 15:15 Uhr) im Congress Park Hanau (CPH).

 Die gesamte Tätigkeit des Briefwahlvorstandes ist öffentlich. Während der Zulassung der
Wahlbriefe sowie der anschließenden Ergebnisermittlung hat jede Person Zutritt zum
Auszählungsraum, soweit dies ohne Störung des Wahlgeschäftes möglich ist.

 Der Wahlvorsteher hat das Hausrecht und kann Personen, die die Ruhe und Ordnung stören, aus
dem Auszählungsraum verweisen.

26.02.202617

Für das leibliche Wohl ist im CPH ebenfalls gesorgt
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Die Wahlhandlung
Vorbereitung
 Der zuständige Briefwahlbetreuer ist über die Vollständigkeit bzw. das Fehlen von Mitgliedern

des Briefwahlvorstandes zu informieren.

 Die Wahlunterlagen werden der Wahlurne entnommen und auf Vollständigkeit geprüft.
Anschließend ist die leere Wahlurne zu versiegeln.

 Der Vorsteher weist die Beisitzer in deren Aufgaben ein und verpflichtet die Mitglieder des
Wahlvorstandes zur unparteiischen Aufgabenwahrnehmung und zur Verschwiegenheit.

 Weiterhin ist das Erfrischungsgeld durch den Vorsteher auszuzahlen. Der Erhalt des
Erfrischungsgeldes ist auf dem dafür vorgesehenen Beiblatt in der blauen Mappe zu quittieren.

26.02.202618

Um sicherzustellen, dass alle Wahlhelfer zur
Auszählung erscheinen, wird eine Auszahlung
des Erfrischungsgeldes vor bzw. nach der
Ergebnisermittlung empfohlen!
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Die Wahlhandlung
Vorbereitung – Ausfüllen der Niederschriften
 Für jede Wahl ist eine eigene Niederschrift zu erstellen. Der Schriftführer hat somit insgesamt

vier Niederschriften anzufertigen.

 Der Schriftführer füllt vor Zulassung der Wahlbriefe in allen vier Niederschriften jeweils den
Abschnitt 1 (Namen der Mitglieder des Briefwahlvorstandes) aus.

26.02.202619

Das Ausfüllen von vier Niederschriften bedarf
enormer Aufmerksamkeit!

Der Schriftführer sollte sich daher nur auf diese
Aufgabe konzentrieren; die Wahrnehmung der
weiteren Aufgaben liegt bei den Beisitzern.
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Zulassung der Wahlbriefe
Aufbau der Niederschrift

26.02.202620

Der Briefwahlvorstand entscheidet im ersten
Schritt über die Zulassung der Wahlbriefe. Die
notwenigen Eintragungen sind dabei jeweils unter
Abschnitt 2 der Niederschrift vorzunehmen.

Der Aufbau ist dabei in allen vier Niederschriften
identisch.
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Zulassung der Wahlbriefe
Handbuch

26.02.202621

Eine Zusammenstellung der einzelnen
Prüfungsschritte im Rahmen der Zulassung
der Wahlbriefe finden Sie im zur Verfügung
gestellten Handbuch.

Es wird empfohlen, das Handbuch an
dieser Stelle als Hilfestellung zu nutzen!
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Zulassung der Wahlbriefe
Brieföffner Maschinen
 Für die Öffnung der Wahlbriefe und Stimmzettelumschläge stehen in den Räumlichkeiten

Brieföffner Maschinen zur Verfügung.

 Um sicherzustellen, dass die Brieföffner Maschine den Wahlschein und die Stimmzettel nicht
zerschneidet, sollten der Wahlbrief und die Stimmzettelumschläge vor dem Einlegen in die
Maschine auf den Tisch geklopft werden.

26.02.202622
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Zulassung der Wahlbriefe
Feststellung der Anzahl der Wahlbriefe
 Zunächst wird die Zugehörigkeit der Wahlbriefe zum Briefwahlvorstand geprüft und ggf. an den

zuständigen Briefwahlvorstand weitergeleitet.

 Anschließend werden die Wahlbriefe gezählt und die Anzahl jeweils unter Abschnitt 2.2 in allen
vier Niederschriften festgehalten.

 Bis kurz nach 18:00 Uhr können weitere Wahlbriefe durch das Wahlbüro überbracht werden
(letzte Briefkastenleerung um 18:00 Uhr).

 Die Anzahl der nachträglich überbrachten Wahlbriefe ist ebenfalls in allen vier Niederschriften
unter Abschnitt 2.2 zu vermerken.

 Die unter Abschnitt 2.2 erfassten Zahlen sind in allen vier Niederschriften identisch!
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Zulassung der Wahlbriefe
Feststellung des zuständigen Briefwahlvorstands

26.02.202624

Der zuständige Briefwahlbezirk
ist dem Fenster des hellroten
Wahlbriefs zu entnehmen.

Es handelt sich hierbei um die
letzten drei Zahlen der dar-
gestellten Nummer:

90100 = B 100
90120 = B 120

usw.
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Zulassung der Wahlbriefe
Prüfung der Wahlbriefe - Hilfsliste
 Bei der nachfolgenden Prüfung der Wahlbriefe ist zu beachten, dass ein Wahlbrief komplett,

aber auch nur für einzelne Wahlen zurückgewiesen werden kann. Aus diesem Grund steht den
Briefwahlvorständen am Wahltag eine Hilfsliste (Strichliste) in der blauen Mappe zur Verfügung.

 Jeder Beschluss ist hierin für die jeweilige Wahl zu vermerken.

 Die Hilfsliste ist zwingend bei der Prüfung der Wahlbriefe zu nutzen!

26.02.202625
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Zulassung der Wahlbriefe
Prüfung der Wahlbriefe
 Keine Beanstandung:

• Liegen keine Bedenken vor, werden die Stimmzettelumschläge ungeöffnet in die Wahlurne
gelegt und die Wahlscheine auf einem eigenen Stapel gesondert gesammelt.

 Beanstandung:

• Zu beanstandende Wahlbriefe werden zunächst samt Inhalt ausgesondert und im nächsten
Schritt Beschluss gefasst.

• Über die Gültigkeit der beanstandeten Wahlbriefe entscheidet der gesamte Briefwahl-
vorstand (mindestens drei Mitglieder) durch Beschluss. Bei Stimmengleichheit gilt die
Stimme des Briefwahlvorstehers.

26.02.202626
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Zulassung der Wahlbriefe
Prüfung der Wahlbriefe - Zurückweisungsgründe
 In folgenden gesetzlich vorgeschriebenen Fällen muss der Briefwahlvorstand einen Wahlbrief

durch Beschluss ganz oder teilweise für einzelne Wahlen zurückweisen:

1. Es liegt kein oder kein gültiger Wahlschein vor.

2. Dem Wahlbrief ist kein Stimmzettelumschlag beigefügt.

3. Wahlbrief und Stimmzettelumschlag sind nicht verschlossen.

4. Dem Wahlbrief wurden mehrere Stimmzettelumschläge aber nicht die gleiche Anzahl an
gültigen Wahlscheinen beigefügt.

5. Die Versicherung an Eides statt auf dem Wahlschein ist nicht unterschrieben.

6. Es wurde kein amtlicher Stimmzettelumschlag benutzt.

7. Der Stimmzettelumschlag gefährdet das Wahlgeheimnis oder enthält einen deutlich
fühlbaren Gegenstand.

26.02.202627
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Zulassung der Wahlbriefe
Prüfung der Wahlbriefe - Zurückweisungsgründe
Bei der Entscheidung über die Gültigkeit ist daher insbesondere Folgendes zu prüfen:

1. Für welche Wahlen ist der Wähler berechtigt (siehe Wahlschein oben)? Liegt für jede dieser
Wahlen ein Stimmzettelumschlag vor?

2. Befindet sich der Wahlschein auf der Negativliste? (Wichtig ist hierbei die Wahlschein Nr.!)

26.02.202628
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Zulassung der Wahlbriefe
Prüfung der Wahlbriefe - Zurückweisungsgründe
3. Ist die Versicherung an Eides statt auf dem Wahlschein unterschrieben?

4. Liegen sonstige Zurückweisungsgründe vor? Zum Beispiel…

• Wahlbrief und (einzelne) Stimmzettelumschläge sind nicht verschlossen
• Es wurde kein amtlicher Stimmzettelumschlag benutzt
• Der Stimmzettelumschlag gefährdet das Wahlgeheimnis
• …
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Zulassung der Wahlbriefe
Prüfung der Wahlbriefe - Zurückweisungsgründe (Beispiele)
Ein Wähler ist laut Wahlschein für die Direkt-, Stadtverordneten- und Ortsbeiratswahl
wahlberechtigt. Der Wahlschein befindet sich allerdings auf der Negativliste.

 Z1 - Es liegt kein oder kein gültiger Wahlschein vor

 Der gesamte Wahlbrief ist zurückzuweisen.

 In der Hilfsliste ist jeweils ein Strich unter Z1 bei den drei berechtigten Wahlen
vorzunehmen. Ein Strich bei der Ausländerbeiratswahl erfolgt nicht, da in diesem Fall keine
Wahlberechtigung für diese vorliegt.

Ein Wähler ist laut Wahlschein für alle vier Wahlen wahlberechtigt. Im Wahlbrief befinden sich
allerdings nur drei Stimmzettelumschläge; der Umschlag für die Ausländerbeiratswahl fehlt.

 Z2 – Dem Wahlbrief ist kein Stimmzettelumschlag beigefügt

 Der Wahlbrief ist nur für die Ausländerbeiratswahl zurückzuweisen, da für die anderen
Wahlen kein Zurückweisungsgrund vorliegt.

 In der Hilfsliste ist lediglich ein Strich unter Z2 bei der Ausländerbeiratswahl vorzunehmen.
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Zulassung der Wahlbriefe
Prüfung der Wahlbriefe - Zurückweisungsgründe (Beispiele)
Ein Wähler ist laut Wahlschein für alle vier Wahlen wahlberechtigt. Der Wahlbrief selbst sowie
der Stimmzettelumschlag der Direktwahl waren nicht verschlossen, alle weiteren
Stimmzettelumschläge schon.

 Z3 - Wahlbrief und Stimmzettelumschlag sind nicht verschlossen

 Der Wahlbrief ist nur für die Direktwahl zurückzuweisen, da für die anderen Wahlen kein
Zurückweisungsgrund vorliegt.

 In der Hilfsliste ist lediglich ein Strich unter Z3 bei der Direktwahl vorzunehmen.

Ein Wähler ist laut Wahlschein lediglich für die Ausländerbeiratswahl wahlberechtigt. Auf dem
Wahlbrief wurde die Versicherung an Eides statt nicht unterschieben.

 Z5 – Die Versicherung an Eides statt auf dem Wahlschein ist nicht unterschrieben

 Der gesamte Wahlbrief ist zurückzuweisen.

 In der Hilfsliste ist ein Strich unter Z5 bei der Ausländerbeiratswahl vorzunehmen. Ein
Strich bei den drei anderen Wahlen erfolgt nicht, da in diesem Fall keine Wahlberechtigung
für diese vorliegt.
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Zulassung der Wahlbriefe
Prüfung der Wahlbriefe - Zurückweisungsgründe (Beispiele)

26.02.202632

Fazit:
Die Anzahl der Striche in der Hilfsliste kann
bei jedem Beschluss unterschiedlich sein.

Ist ein Wahlberechtigter beispielsweise für
alle vier Wahlen berechtigt und der gesamte
Wahlbrief ist zurückzuweisen, sind auch bei
allen vier Wahlen Striche vorzunehmen.

Ist ein Wahlberechtigter nur für einzelne
Wahlen berechtigt oder wird nur über
einzelne Wahlen ein Beschluss gefasst, dann
erfolgen auch nur Striche bei den jeweils
betroffenen Wahlen.
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Zulassung der Wahlbriefe
Beschlussfassung
 Je nachdem, wie über den beanstandeten Wahlbrief per Beschluss entschieden wurde, ist wie

folgt vorzugehen:

Zulassung des Wahlbriefs per Beschluss:

1. Die Stimmzettelumschläge sind ungeöffnet in die Wahlurne zu werfen.

2. Der Wahlschein ist

 mit einem Aufkleber (in der blauen Mappe) über die Beschlussfassung zu versehen und
 in dem Umschlag über die beschlussgefassten Wahlbriefe zu verpacken.

3. Die Zulassung ist bei den betroffenen Wahlen jeweils mit einem Strich in der Hilfsliste zu
erfassen.
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Zulassung der Wahlbriefe
Beschlussfassung
Zurückweisung des gesamten Wahlbriefs:

1. Der durch Beschluss zurückgewiesene Wahlbrief ist

 mit einem Aufkleber unter Angabe des Zurückweisungsgrundes zu versehen,
 samt Inhalt auszusondern,
 fortlaufend zu nummerieren und
 als Anlage der Wahlniederschrift (Umschlag beschlussgefasste Wahlbriefe) beizufügen.

2. Die Zurückweisung ist jeweils mit einem Strich in der Hilfsliste bei dem zutreffenden
Zurückweisungsgrund zu erfassen. Eine Erfassung in der Hilfsliste erfolgt nur bei den Wahlen,
für die der Wähler auch wahlberechtigt ist!
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10.32 Wahlbüro

Zulassung der Wahlbriefe
Beschlussfassung
Zurückweisung für einzelne Wahlen:

1. Ist der Wahlbrief nur für einzelne Wahlen zurückzuweisen, sind die Stimmzettelumschläge der
zugelassenen Wahlen zu entnehmen und ungeöffnet zurück in die Wahlurne zu werfen.

2. Der Wahlbrief ist

 mit einem Aufkleber unter Angabe des Zurückweisungsgrundes und dem Hinweis, für
welche Wahlen eine Zurückweisung erfolgt ist, zu versehen,

 samt Wahlschein und den Stimmzettelumschlägen der jeweils zurückgewiesenen Wahlen
auszusondern,

 fortlaufend zu nummerieren und
 als Anlage der Wahlniederschrift beizufügen.

3. Die Zurückweisung ist in der Hilfsliste bei den betroffenen Wahlen unter dem jeweiligen
Zurückweisungsgrund zu erfassen.
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10.32 Wahlbüro

Zulassung der Wahlbriefe
Ausfüllen der Niederschrift
 In jede der vier Niederschriften sind nun die in der Hilfsliste hinterlegten Zahlen wie folgt zu

übertragen.

 Die zurückgewiesenen Wahlbriefe sind für im Abschnitt 2.4.2 unter dem jeweiligen
Zurückweisungsgrund zu vermerken und es ist eine Gesamtsumme zu bilden.

 Die Summe der durch Beschluss zugelassenen Wahlbriefe ist jeweils im Abschnitt 2.4.1
festzuhalten.

 Die Gesamtzahl der beanstandeten Wahlbriefe ist jeweils im Abschnitt 2.4 einzutragen.
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10.32 Wahlbüro

Zulassung der Wahlbriefe
Beispiel der Hilfsliste
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10.32 Wahlbüro

Zulassung der Wahlbriefe
Beispiel der Niederschrift
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10.32 Wahlbüro

Zulassung der Wahlbriefe
Ablauf

1.
Prüfung der Zuständigkeit
 Wahlbrief gehört zum Briefwahlvorstand
 Falls nein: Weiterleitung

2.
Zählung der Wahlbriefe
 Alle Wahlbriefe zählen (inkl. der Wahlbriefe, die bis kurz nach 18 Uhr eingehen)
 Identische Eintragung in allen vier Niederschriften im Abschnitt 2.2

3.

Prüfung der Wahlbriefe
Keine Beanstandungen
 Stimmzettelumschläge ungeöffnet in Wahlurne legen
 Wahlscheine auf gesondertem Stapel sammeln
Beanstandungen:
 Wahlbrief zur späteren Beschlussfassung aussondern

4.
Beschlussfassung über beanstandete Wahlbriefe
Führen der Hilfsliste!!!
 Siehe hierzu Schaubild auf der nächsten Folie

5.
Übertragung der Zahlen der Hilfsliste in die vier Niederschriften
Achtung: Unterschiedliche Zahlen pro Wahl bzw. Niederschrift!
 Für jede der vier Wahlen werden die Zahlen in die Abschnitte 2.4, 2.4.1 und 2.4.2 übertragen.

26.02.202639
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10.32 Wahlbüro

Zulassung der Wahlbriefe
Übersicht Beschlussfassung

26.02.202640

Zulassung durch 
Beschluss

 Stimmzettelumschläge 
ungeöffnet in die Wahlurne 
werfen.

 Wahlschein mit einem 
Aufkleber über die 
Beschlussfassung versehen.

 Verpackung des Wahlscheins im 
Umschlag „beschlussgefasste 
Wahlbriefe“.

 Erfassung in der Hilfsliste unter 
„durch Beschluss zugelassen“  
bei allen Wahlen, für die eine 
Wahlberechtigung lt. 
Wahlschein bestand.

Zurückweisung des 
gesamten Wahlbriefs

 Wahlbrief mit einem Aufkleber 
unter Angabe des Grundes der 
Zurückweisung versehen.

 Wahlbrief samt Inhalt 
vollständig aussortieren.

 Fortlaufende Nummerierung der 
zurückgewiesenen Wahlbriefe.

 Verpackung des Wahlbriefs samt 
Inhalt im Umschlag 
„beschlussgefasste Wahlbriefe“.

 Erfassung in der Hilfsliste unter 
dem Zurückweisungsgrund bei 
allen Wahlen, für die eine 
Wahlberechtigung lt. 
Wahlschein bestand.

Zurückweisung nur für 
einzelne Wahlen

 Entnahme der 
Stimmzettelumschläge der 
zugelassenen Wahlen und 
Einwurf in die Wahlurne.

 Wahlbrief mit einem Aufkleber 
unter Angabe des Grundes der 
Zurückweisung versehen.

 Wahlbrief samt Wahlschein und 
Stimmzettelumschläge der 
zurückgewiesenen Wahlen 
aussortieren.

 Fortlaufende Nummerierung 
und Verpackung im Umschlag 
„beschlussgefasste Wahlbriefe“.

 Erfassung in der Hilfsliste unter 
dem Zurückweisungsgrund nur 
bei zurückgewiesenen Wahlen.
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10.32 Wahlbüro

Die Ergebnisermittlung
Schlitzen der Stimmzettelumschläge

26.02.202641

Die Stimmzettelumschläge dürfen bereits vor
18:00 Uhr geschlitzt werden.

Ein Öffnen und Entnehmen der Stimmzettel
aus den Umschlägen ist erst nach 18:00 Uhr
zugelassen!
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10.32 Wahlbüro

Die Ergebnisermittlung
Beginn und Beschlussfähigkeit
 Nach Zulassung der Wahlbriefe (frühestens um 18:00 Uhr) beginnt der Briefwahlvorstand mit

der Ergebnisermittlung.

 Der Briefwahlvorstand ist ab der Anwesenheit von mindestens 5 Mitgliedern beschlussfähig.
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10.32 Wahlbüro

Die Ergebnisermittlung
Aufgabenverteilung
 Der Briefwahlvorsteher weist die Beisitzer in deren Aufgaben ein, überwacht die Zählungen und

gibt -bei Bedarf- Hilfestellung beim Anfertigen der Niederschrift.

 Alle Zählungen werden durch die Beisitzer und Stellvertreter durchgeführt.

 Aufgabe des Schriftführers ist die Anfertigung der Niederschriften. Hilfsmittel hierfür befinden
sich in der blauen Mappe.

26.02.202643

Die Hauptzuständigkeit beim Anfertigen der
Niederschriften liegt beim Schriftführer! Der
Briefwahlvorsteher kann bei Bedarf durch die
Schriftführung hinzugezogen werden, hat sich
aber ansonsten hier zurückzuhalten!
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10.32 Wahlbüro

Die Ergebnisermittlung
Reihenfolge
 Die Reihenfolge der Auszählung ist gesetzlich geregelt. Demnach sind die Wahlen verbindlich

wie folgt auszuzählen:

1. Oberbürgermeisterwahl (gelbe Stimmzettel)

2. Wahl der Stadtverordnetenversammlung (weiße Stimmzettel)

3. Ortsbeiratswahl (grüne Stimmzettel)

4. Ausländerbeiratswahl (blaue Stimmzettel)

26.02.202644
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10.32 Wahlbüro

Die Ergebnisermittlung
Ablauf
 Im ersten Schritt werden zunächst alle Stimmzettelumschläge der Wahlurne entnommen und

anschließend nach den einzelnen Wahlen (Farben) sortiert.

 Nach Kontrolle, ob die Urne tatsächlich leer ist, können die nicht mehr benötigten Unterlagen
(z. B. die nicht genutzten Stimmzettel) in der Wahlurne verstaut werden.
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10.32 Wahlbüro

Die Ergebnisermittlung
Ablauf
 Der Briefwahlvorstand ermittelt nun die Wahlergebnisse anhand folgender Schritte. Diese sind

für die einzelnen Wahlen nacheinander in der vorgegebenen Reihenfolge durchzuführen:

1. Ermittlung der Anzahl der Wähler
2. Sortierung der Stimmzettel (Stapelbildung)
3. Auswertung der sortierten Stimmzettel (Ergebnisermittlung)

 Bei der Ausländerbeiratswahl gilt die Ausnahme, dass am Wahltag lediglich die Anzahl der
Wähler ermittelt wird. Die Stapelbildung und Ergebnisermittlung erfolgt durch die Auszählungs-
wahlvorstände ab Montag.

26.02.202646

Für die Ergebnisermittlung empfiehlt es sich, dass
zur Verfügung gestellte Handbuch hinzuzuziehen.
Dieses beinhaltet eine detaillierte Zusammenfassung
der nachfolgenden Schritte incl. Erläuterungen und
Hinweisen.
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10.32 Wahlbüro

Die Ergebnisermittlung 
Ablauf

26.02.202647

1. Nehmen Sie die Stimmzettelumschläge der Oberbürgermeisterwahl und legen Sie alle 
weiteren Stimmzettelumschläge (getrennt nach Wahl/Farbe) zur Seite

2. Ermitteln Sie die Zahl der Wähler durch zählen der gültigen Wahlscheine und 
Stimmzettelumschläge und entnehmen Sie anschließend die Stimmzettel aus den Umschlägen 

3. Führen Sie die Stapelbildung und anschließend die Ergebnisermittlung durch

4. Übermitteln Sie die Schnellmeldung an die vor Ort befindlichen Schnellmelder

5. Schließen Sie die Niederschrift ab und heften Sie diese incl. Anlagen in der blauen Mappe ab

6. Verpacken Sie alle Unterlagen der Oberbürgermeisterwahl und verstauen Sie diese in der 
Wahlurne

Führen Sie die Schritte 1-6 für die nächste auszuzählende Wahl durch (Schritt 3 entfällt bei 
der Ausländerbeiratswahl) 
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10.32 Wahlbüro

Die Ergebnisermittlung
Ablauf
 Für das Sortieren und Zählen der Stimmzettel gelten folgende Vorgaben:

• Das Sortieren und Zählen der Stimmzettel muss unter gegenseitiger Kontrolle erfolgen.

• Die Zuordnung der Stimmzettel zum jeweiligen Stapel ist vor dem Auszählen nochmals zu
prüfen und ggf. zu korrigieren.

• Jede Zählung hat zweifach zu erfolgen.

• Nach Abschluss eines Zählvorgangs hat der Wahlvorsteher die einzelnen festgestellten
Zahlen mündlich bekanntzugeben.

Gilt für alle Wahlen ausgenommen der Ausländerbeiratswahl:

Stellt der Briefwahlvorstand bei der Ermittlung der Wähler fest, dass 30 oder weniger Wähler
ihre Stimme abgegeben haben, ist das Wahlbüro unverzüglich zu informieren. Alle weiteren
Schritte erfolgen in Absprache mit dem Wahlbüro.

26.02.202648
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10.32 Wahlbüro

Die Ergebnisermittlung
Ablauf

26.02.202649

Nachfolgend werden zunächst die einzelnen Schritte
für die Oberbürgermeisterwahl und anschließend für
die Kommunalwahlen (Stadtverordneten-, Ortsbeirats-,
und Ausländerbeiratswahl) erläutert!

Bitte beachten Sie, dass es sich um unterschiedliche
Verfahren handelt.
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10.32 Wahlbüro

Die Ergebnisermittlung
Oberbürgermeisterwahl – Ermittlung der Wähler
 Zu Beginn werden nachfolgende Zählungen durchgeführt:

• Zählung der gültigen Wahlscheine
• Zählung der Stimmzettelumschläge (= Wähler)

26.02.202650

Für alle vier durchzuführenden Wahlen wird ein
gemeinsamer Wahlschein verwendet.

Bei der Zählung der Wahlscheine ist daher besonders
darauf zu achten, dass nur die Wahlscheine der
auszuwertenden Wahl gezählt werden!
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10.32 Wahlbüro

Die Ergebnisermittlung
Oberbürgermeisterwahl – Ermittlung der Wähler
 Besteht zwischen diesen Zahlen eine Differenz, ist diese in der Niederschrift zu erläutern.

 Eine Differenz ist möglich, da der Wahlschein mit dem Wahlbrief auch dann ausgesondert
wurde, wenn ein Wahlbrief per Beschluss nur für einzelne Wahlen zurückgewiesen wurde.

Eine Differenz kann sodann beispielsweise wie folgt begründet werden:

 Wahlscheine wurden aufgrund der Zurückweisung für andere Wahlen mit dem Wahlbrief
ausgesondert.

oder

 Wahlscheine wurden aufgrund von Beschlussfassung im Umschlag „zurückgewiesene
Wahlbriefe“ verstaut.

26.02.202651
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10.32 Wahlbüro

Die Ergebnisermittlung
Oberbürgermeisterwahl – Ermittlung der Wähler
 Die Ergebnisse der Zählungen sind in der Niederschrift unter Abschnitt 3.1 bis 3.3 einzutragen.

 Anschließend können die Stimmzettel den Umschlägen entnommen werden.

26.02.202652
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10.32 Wahlbüro

Die Ergebnisermittlung
Oberbürgermeisterwahl – Stapelbildung
 Die Stapelbildung der Oberbürgermeisterwahl unterscheidet sich aufgrund des Wahlsystems

von den Kommunalwahlen.

 Bei der Oberbürgermeisterwahl bilden die Beisitzer unter Aufsicht des Wahlvorstehers folgende
drei Stapel (die Zuordnung ist nochmals zu prüfen):

26.02.202653

Stapel 1

Zweifelsfrei gültige 
Stimmzettel
(sortiert nach 

Wahlvorschlägen)

Stapel 2

Ungekennzeichnete 
(leer abgegebene) 

Stimmzettel
und

leere 
Stimmzettelumschläge

Stapel 3

Stimmzettel, die 
Anlass zu Bedenken

geben
Gesonderte 

Beschlussfassung und 
Anlage zur Niederschrift!



Magistrat der Stadt Hanau 
Amt 10 - Zentrale Verwaltung / Recht

10.32 Wahlbüro

Die Ergebnisermittlung
Oberbürgermeisterwahl – Stapelbildung (Beispiele)

26.02.202654

xStapel 1
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10.32 Wahlbüro

Die Ergebnisermittlung
Oberbürgermeisterwahl – Stapelbildung (Beispiele)

26.02.202655

x

x

Stapel 3
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10.32 Wahlbüro

Die Ergebnisermittlung
Oberbürgermeisterwahl – Stapelbildung (Beispiele)

26.02.202656

Stapel 2
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10.32 Wahlbüro

Die Ergebnisermittlung
Oberbürgermeisterwahl – Stapelbildung (Beispiele)

26.02.202657

xStapel 3

x
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10.32 Wahlbüro

Die Ergebnisermittlung
Oberbürgermeisterwahl – Stapelbildung (Beispiele)

26.02.202658

x

Stapel 1
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10.32 Wahlbüro

Die Ergebnisermittlung
Oberbürgermeisterwahl – Stapelbildung (Beispiele)

26.02.202659

O
Stapel 3
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10.32 Wahlbüro

Die Ergebnisermittlung
Oberbürgermeisterwahl – Stapelbildung (Beispiele)

26.02.202660

Stapel 2
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10.32 Wahlbüro

Die Ergebnisermittlung
Oberbürgermeisterwahl – Stapelbildung (Beispiele)

26.02.202661

xStapel 3
Toller Typ



Magistrat der Stadt Hanau 
Amt 10 - Zentrale Verwaltung / Recht

10.32 Wahlbüro

Die Ergebnisermittlung
Oberbürgermeisterwahl – Ergebnisermittlung
 Vor Auswertung der gebildeten Stapel ist im Abschnitt 4.1 der Niederschrift zunächst die Zahl

der Wähler (B) aus Abschnitt 3.1 zu übernehmen:

26.02.202662
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10.32 Wahlbüro

Die Ergebnisermittlung
Oberbürgermeisterwahl – Ergebnisermittlung
Auswertung Stapel 1

 Zwei Beisitzer sortieren den Stapel 1 nach Wahlvorschlägen und zählen diesen anschließend
unter gegenseitiger Kontrolle aus.

 Die ermittelten Zahlen werden in Abschnitt 4.3 der Niederschrift als gültige Stimmen (D1, D2 …)
unter Zwischensumme I eingetragen.

26.02.202663
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10.32 Wahlbüro

Die Ergebnisermittlung
Oberbürgermeisterwahl – Ergebnisermittlung
Auswertung Stapel 2

 Ein Beisitzer zählt unter Kontrolle eines zweiten Beisitzers die Stimmzettel des Stapels 2 aus.

 Die ermittelte Zahl wird in Abschnitt 4.2 der Niederschrift als ungültige Stimmen (C) unter
Zwischensumme I eingetragen.

26.02.202664
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10.32 Wahlbüro

Die Ergebnisermittlung
Oberbürgermeisterwahl – Ergebnisermittlung
Auswertung Stapel 3

 Über die Gültigkeit der Stimmen des Stapels 3 entscheidet der gesamte Briefwahlvorstand
durch Beschluss.

 Bei Stimmengleichheit gilt die Stimme des Wahlvorstehers.

 Die Beschlussfähigkeit ist ab der Anwesenheit von 5 Wahlhelfern gegeben.

 Nach Beschlussfassung wird

• auf der Rückseite des Stimmzettels die Entscheidung des Briefwahlvorstandes vermerkt
(vorbereitete Aufkleber hierfür befinden sich in der blauen Mappe),

• der Stimmzettel fortlaufend nummeriert und
• der Niederschrift als Anlage beigefügt (ein Umschlag befindet sich in der blauen Mappe).

26.02.202665
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10.32 Wahlbüro

Die Ergebnisermittlung
Oberbürgermeisterwahl – Ergebnisermittlung
Auswertung Stapel 3

 Eine Stimme ist als ungültig zu werten, wenn der Stimmzettel

• nicht amtlich hergestellt wurde (z. B. Musterstimmzettel),
• ganz durchgestrichen ist,
• den Willen des Wählers nicht zweifelsfrei erkennen lässt,
• einen positiven oder negativen Zusatz oder Vorbehalt enthält.

26.02.202666
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10.32 Wahlbüro

Die Ergebnisermittlung
Oberbürgermeisterwahl – Ergebnisermittlung
Auswertung Stapel 3

 Als gültig ist u. a. eine Stimme zu beurteilen, wenn

• anstelle eines Kreuzes eine andere Markierung verwendet wurde,
• die Markierung nicht im Kreis, aber eindeutig zuzuordnen ist,
• alle Wahlvorschläge bis auf einen gestrichen wurden oder
• eine Korrektur der Stimmabgabe erfolgte.

26.02.202667

Im Zweifel ist immer davon auszugehen,
dass der Wähler eine gültige Stimme
abgeben wollte!
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10.32 Wahlbüro

Die Ergebnisermittlung
Oberbürgermeisterwahl – Ergebnisermittlung (Beispiele Stapel 3)

26.02.202668

x
x

Gültig
Begründung:

Der Wählerwille ist erkennbar 
(Stimmabgabe korrigiert)
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10.32 Wahlbüro

Die Ergebnisermittlung
Oberbürgermeisterwahl – Ergebnisermittlung (Beispiele Stapel 3)

26.02.202669

x

x

Ungültig
Begründung:

Der Wählerwille ist nicht
erkennbar (2 Kreuze)
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10.32 Wahlbüro

Die Ergebnisermittlung
Oberbürgermeisterwahl – Ergebnisermittlung (Beispiele Stapel 3)

26.02.202670

O

Gültig
Begründung:

Andere Markierung, aber:
Der Wählerwille ist erkennbar
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10.32 Wahlbüro

Die Ergebnisermittlung
Oberbürgermeisterwahl – Ergebnisermittlung (Beispiele Stapel 3)

26.02.202671

xToller Typ

Ungültig
Begründung:

Der Stimmzettel enthält einen 
Zusatz
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10.32 Wahlbüro

Die Ergebnisermittlung
Oberbürgermeisterwahl – Ergebnisermittlung
Auswertung Stapel 3

 Die Anzahl der durch Beschluss für ungültig erklärten Stimmen ist im Abschnitt 4.2 der
Niederschrift unter Zwischensumme II als ungültige Stimmen (C) zu vermerken.

 Die durch Beschluss für gültig erklärten Stimmen werden im Abschnitt 4.3 der Niederschrift
dem jeweiligen Wahlvorschlag (D1, D2 …) unter Zwischensumme II zugeordnet.

 Unter Abschnitt 4.4 ist festzuhalten, dass diese Stimmzettel der Niederschrift als Anlage
beigefügt werden.

26.02.202672
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10.32 Wahlbüro

Die Ergebnisermittlung
Oberbürgermeisterwahl – Ergebnisermittlung
Ermittlung des Gesamtergebnisses

 Abschließend werden die Zwischensummen I und II addiert und bilden das Gesamtergebnis.

26.02.202673
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10.32 Wahlbüro

Die Ergebnisermittlung
Oberbürgermeisterwahl – Ergebnisermittlung
Ergebniskontrolle

Wähler (B) = Gültige Stimmen (D) + Ungültige Stimmen (C)

26.02.202674
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10.32 Wahlbüro

Die Ergebnisermittlung
Oberbürgermeisterwahl – Ergebnisermittlung
Schnellmeldung

 In den Auszählungsräumen befinden sich Schnellmelder vor Ort, welche die festgestellten
Ergebnisse direkt im entsprechenden Programm übernehmen.

 Diesen ist die Niederschrift vorzulegen, sodass die benötigten Zahlen erfasst und überprüft
werden können.

• Anzahl der Wähler (B)
• Gesamtzahl der ungültigen Stimmen (C)
• Gesamtzahl der gültigen Stimmen (D)
• Auf die einzelnen Wahlvorschläge entfallenen Stimmen (D1, D2 …)
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10.32 Wahlbüro

Die Ergebnisermittlung
Oberbürgermeisterwahl – Ergebnisermittlung
Abschluss der Niederschrift

 Der letzte Schritt der Ergebnisermittlung besteht darin, dass der Schriftführer die Niederschrift
vollständig ausfüllt.

 Hierbei ist besonders darauf zu achten, dass alle Mitglieder des Briefwahlvorstandes die
Niederschrift unter Abschnitt 6.2 unterzeichnen.

 Die Niederschrift ist anschließend vorne in der blauen Mappe mit folgenden Anlagen
abzuheften:

• Erfrischungsgeldliste (für alle Wahlen)
• Zurückgewiesene Wahlbriefe (für alle Wahlen)
• Beschlussgefasste Stimmzettel (Stapel 3)
• Ggf. Erklärung über besondere Vorkommnisse
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10.32 Wahlbüro

Abschlussarbeiten
Verpacken der Unterlagen
 Für jede Wahl wurden eigene Verpackungen (Umschläge, Kartons, etc.) vorbereitet.

 Diese wurden jeweils mit farblichen Aufklebern versehen; zusätzlich wurde die Bezeichnung
der Wahl aufgedruckt.

 Die Farbe der Aufkleber ist identisch mit der Stimmzettelfarbe:

• Oberbürgermeisterwahl (gelbe Aufkleber)
• Wahl der Stadtverordnetenversammlung (weiße Aufkleber)
• Ortsbeiratswahl (grüne Aufkleber)
• Ausländerbeiratswahl (blaue Aufkleber)
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10.32 Wahlbüro

Abschlussarbeiten
Oberbürgermeisterwahl - Verpacken der Unterlagen
 Nach Durchgabe der Schnellmeldung und Abschluss der Niederschrift sind die Unterlagen der

Oberbürgermeisterwahl in den dafür vorgesehenen Kartons und Umschlägen zu verpacken:

• Stapel 1: Kartons in der Wahlurne

• Stapel 2: Umschlag in der blauen Mappe

• Stapel 3: Umschlag in der blauen Mappe (Anlage zur Niederschrift)

• Zurückgewiesene Wahlbriefe: Falttaschen in der blauen Mappe (Anlage zur Niederschrift)

 Für eingenommene Wahlscheine ist ebenfalls ein Karton in der Wahlurne vorbereitet. Diese
werden allerdings für die nachfolgenden Wahlen nochmals benötigt und sind erst nach
Abschluss aller Wahlen zu verpacken.

 Die Unterlagen sind anschließend in der Wahlurne zu verstauen.
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10.32 Wahlbüro

Die Ergebnisermittlung
Kommunalwahlen - Ablauf
 Nach erfolgreichem Abschluss und Verpacken der Oberbürgermeisterwahl beginnen die

Mitglieder des Briefwahlvorstands ohne Unterbrechung mit der Ermittlung des Ergebnisses der
Stadtverordnetenwahl.

 Auch hier gilt wieder folgender Ablauf:

1. Ermittlung der Anzahl der Wähler
2. Sortierung der Stimmzettel (Stapelbildung)
3. Auswertung der sortierten Stimmzettel (Ergebnisermittlung)
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10.32 Wahlbüro

Die Ergebnisermittlung
Kommunalwahlen - Ablauf
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Erfahrungsgemäß beenden diejenigen Briefwahlvorstände
die Ergebnisermittlung am schnellsten, die die einzelnen
Wahlen strukturiert Schritt für Schritt abarbeiten.
Beginnen Sie also erst mit der Ergebnisermittlung der
nächsten Wahl, wenn die vorherige Wahl komplett
abgeschlossen ist! Hierzu zählt auch der Abschluss der
Niederschrift und das Verpacken der Unterlagen.

Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung ist im bereitgestellten
Handbuch zu finden.
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10.32 Wahlbüro

Die Ergebnisermittlung
Kommunalwahlen - Ablauf

26.02.202681

Nachfolgend werden die einzelnen Verfahrensschritte der
Kommunalwahlen exemplarisch an der Stadtverordnetenwahl
vorgestellt. Die Ausführungen gelten für die Ortsbeiratswahl
analog.

Bei der Ausländerbeiratswahl gilt die Ausnahme, dass am
Sonntag lediglich die „Zahl der Wähler“ ermittelt wird und die
Schritte „Stapelbildung“ und „Ergebnisermittlung“ durch die
Auszählungswahlvorstände ab Montag durchgeführt werden!
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10.32 Wahlbüro

Die Ergebnisermittlung
Kommunalwahlen – Ermittlung der Wähler
 Bei der Stadtverordnetenwahl sind zu Beginn erneut nachfolgende Zählungen durchzuführen:

• Zählung der gültigen Wahlscheine
• Zählung der Stimmzettelumschläge (= Wähler)

 Auch ist im Falle, dass weniger als 30 Wähler ihre Stimme abgegeben haben, unverzüglich das
Wahlbüro zu kontaktieren.
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Hier nochmals der Hinweis, dass für alle vier
durchzuführenden Wahlen ein gemeinsamer Wahlschein
verwendet wird.

Bei der Zählung der Wahlscheine ist daher besonders
darauf zu achten, dass nur die Wahlscheine der
auszuwertenden Wahl gezählt werden!
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10.32 Wahlbüro

Die Ergebnisermittlung
Kommunalwahlen – Ermittlung der Wähler
 Auch hier gilt: Besteht zwischen diesen Zahlen eine Differenz, ist diese in der Niederschrift zu

erläutern.

 Eine Differenz ist möglich, da der Wahlschein mit dem Wahlbrief auch dann ausgesondert
wurde, wenn ein Wahlbrief per Beschluss nur für einzelne Wahlen zurückgewiesen wurde.

Eine Differenz kann sodann wie folgt begründet werden:

Wahlscheine wurden aufgrund der Zurückweisung für andere Wahlen mit dem Wahlbrief
ausgesondert.
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10.32 Wahlbüro

Die Ergebnisermittlung
Kommunalwahlen – Ermittlung der Wähler
 Die Ergebnisse der Zählungen sind in der Niederschrift unter Abschnitt 3.1 bis 3.3 einzutragen.

 Anschließend können die Stimmzettel den Umschlägen entnommen werden.
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10.32 Wahlbüro

Die Ergebnisermittlung
Kommunalwahlen – Stapelbildung
 Bei den Kommunalwahlen bilden die Beisitzer unter Aufsicht des Briefwahlvorstehers folgende

vier Stapel (die Zuordnung ist nochmals zu prüfen):

26.02.202685

Stapel 1

Unverändert 
angenommene 

Stimmzettel 
mit nur einem

Listenkreuz
(sortiert nach 

Wahlvorschlägen)

Stapel 2

Leer 
abgegebene 
Stimmzettel

(zweifelsfrei 
ungültig)

und
leere Stimmzettel-

umschläge

Stapel 3

Stimmzettel, 
die Anlass zu 

Bedenken 
geben

Gesonderte 
Beschlussfassung 

und Anlage zur 
Niederschrift!

Stapel 4

Alle übrigen 
Stimmzettel
(mit Bewerber-
stimmen und 
Streichungen)
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10.32 Wahlbüro

Die Ergebnisermittlung
Kommunalwahlen – Stapelbildung (Beispiele)
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x
Stapel 1
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10.32 Wahlbüro

Die Ergebnisermittlung
Kommunalwahlen – Stapelbildung (Beispiele)
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x
Stapel 4

x x x
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10.32 Wahlbüro

Die Ergebnisermittlung
Kommunalwahlen – Stapelbildung (Beispiele)
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x
Stapel 4

x
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10.32 Wahlbüro

Die Ergebnisermittlung
Kommunalwahlen – Stapelbildung (Beispiele)
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x
Stapel 4

x x x

x
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10.32 Wahlbüro

Die Ergebnisermittlung
Kommunalwahlen – Stapelbildung (Beispiele)

26.02.202690

Stapel 2
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10.32 Wahlbüro

Die Ergebnisermittlung
Kommunalwahlen – Stapelbildung (Beispiele)
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x

Stapel 4
x x x

x x x

x x

________
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10.32 Wahlbüro

Die Ergebnisermittlung
Kommunalwahlen – Stapelbildung (Beispiele)
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x

Stapel 1
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10.32 Wahlbüro

Die Ergebnisermittlung
Kommunalwahlen – Stapelbildung (Beispiele)
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x
Stapel 3

x
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10.32 Wahlbüro

Die Ergebnisermittlung
Kommunalwahlen – Stapelbildung (Beispiele)
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Stapel 4
x x x

x x x

x x

________
2

3

________

________
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10.32 Wahlbüro

Die Ergebnisermittlung
Kommunalwahlen – Stapelbildung
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WICHTIG:
Sobald auf einem Stimmzettel Bewerberstimmen oder
Streichungen vorgenommen wurden, ist dieser Stimmzettel
dem Stapel 4 zuzuordnen.

Dies gilt auch für die Fälle, in denen mehrere Listenkreuze
gesetzt wurden, da in diesem Fällen die Bewerberstimmen
dennoch gültig sind!



Magistrat der Stadt Hanau 
Amt 10 - Zentrale Verwaltung / Recht

10.32 Wahlbüro

Die Ergebnisermittlung
Kommunalwahlen – Ergebnisermittlung
 Vor Auswertung der gebildeten Stapel ist im Abschnitt 4.1 der Niederschrift zunächst die Zahl

der Wähler (B) aus Abschnitt 3.1 zu übernehmen:
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10.32 Wahlbüro

Die Ergebnisermittlung
Kommunalwahlen – Ergebnisermittlung
Summenermittlung Stapel 1-4

 Zwei Beisitzer ermitteln zunächst unter gegenseitiger Kontrolle die Summen der jeweils auf
Stapel 1-4 befindlichen Stimmzettel.

 Die ermittelten Zahlen werden in Abschnitt 4.2 der Niederschrift unter Zwischensumme 1
eingetragen.
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10.32 Wahlbüro

Die Ergebnisermittlung
Kommunalwahlen – Ergebnisermittlung
Ergebniskontrolle

Wähler (B) = Summe der Stimmzettel auf Stapel 1 + 2 + 3 + 4
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10.32 Wahlbüro

Die Ergebnisermittlung
Kommunalwahlen – Ergebnisermittlung
Auswertung Stapel 1

 Zwei Beisitzer sortieren den Stapel 1 nach Wahlvorschlägen und zählen diesen anschließend
unter gegenseitiger Kontrolle aus.

 Die ermittelten Zahlen werden in Abschnitt 4.3 der Niederschrift unter D1, D2 … als
Zwischensumme I eingetragen.
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10.32 Wahlbüro

Die Ergebnisermittlung
Kommunalwahlen – Ergebnisermittlung
Ergebniskontrolle

Zwischensumme 1 von Stapel 1 = Zwischensumme 1 von D1 + D2 + ….
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10.32 Wahlbüro

Die Ergebnisermittlung
Kommunalwahlen – Ergebnisermittlung
Auswertung Stapel 3

 Über die Gültigkeit der Stimmen des Stapels 3 entscheidet der gesamte Wahlvorstand durch
Beschluss.

 Bei Stimmengleichheit gilt die Stimme des Wahlvorstehers.

 Die Beschlussfähigkeit ist ab der Anwesenheit von 5 Wahlhelfern gegeben.

 Nach Beschlussfassung wird

• auf der Rückseite des Stimmzettels die Entscheidung des Wahlvorstandes vermerkt
(vorbereitete Aufkleber hierfür befinden sich in der blauen Mappe),

• der Stimmzettel fortlaufend nummeriert und
• der Niederschrift als Anlage beigefügt (ein Umschlag befindet sich in der blauen Mappe).
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10.32 Wahlbüro

Die Ergebnisermittlung
Kommunalwahlen – Ergebnisermittlung
Auswertung Stapel 3

 Eine Stimme ist als ungültig zu werten, wenn der Stimmzettel

• nicht amtlich hergestellt wurde (z. B. Musterstimmzettel),
• ganz durchgestrichen ist,
• den Willen des Wählers nicht zweifelsfrei erkennen lässt,
• einen positiven oder negativen Zusatz oder Vorbehalt enthält.
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10.32 Wahlbüro

Die Ergebnisermittlung
Kommunalwahlen – Ergebnisermittlung
Auswertung Stapel 3

 Als gültig ist u. a. eine Stimme zu beurteilen, wenn

• anstelle eines Kreuzes eine andere Markierung verwendet wurde,
• die Markierung nicht im Kreis, aber eindeutig zuzuordnen ist,
• alle Wahlvorschläge bis auf einen gestrichen wurden oder
• eine Korrektur der Stimmabgabe erfolgte.
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Im Zweifel ist immer davon auszugehen,
dass der Wähler eine gültige Stimme
abgeben wollte!
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10.32 Wahlbüro

Die Ergebnisermittlung
Kommunalwahlen – Ergebnisermittlung (Beispiele Stapel 3)
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x

x x x

x
Gültig und 
Stapel 4!

Begründung:
Zwar zwei 

Listenkreuze aber 
Bewerberstimmen

Ein Stimmzettel mit mehreren Listenkreuzen darf per Beschluss nur 
dann als ungültig gewertet werden, wenn keine Bewerberstimmen 

und/oder Streichungen vorgenommen wurden. Liegen 
Bewerberstimmen bzw. Streichungen vor, sind diese Stimmzettel 

Stapel 4 zuzuordnen!
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10.32 Wahlbüro

Die Ergebnisermittlung
Kommunalwahlen – Ergebnisermittlung (Beispiele Stapel 3)
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x x
Gültig

Begründung:
Der Wählerwille ist 

erkennbar 
(Stimmabgabe 

korrigiert)



Magistrat der Stadt Hanau 
Amt 10 - Zentrale Verwaltung / Recht

10.32 Wahlbüro

Die Ergebnisermittlung
Kommunalwahlen – Ergebnisermittlung
Auswertung Stapel 3

 Die beschlussgefassten Stimmzettel des Stapels 3 werden anschließend den Stapeln 1, 2 oder 4
hinzugerechnet.

 Die Zurechnung erfolgt in der Niederschrift im Abschnitt 4.2 als Zwischensumme 2 wie folgt:

• Die Anzahl der für gültig erklärten Stimmzettel, bei denen ein Wahlvorschlag
unverändert angenommen worden ist (nur mit einem Listenkreuz) wird unter Stapel 1
eingetragen.

• Die Anzahl der für ungültig erklärten Stimmzettel wird unter Stapel 2 eingetragen.
• Die Anzahl aller übrigen Stimmzettel (mit Bewerberstimmen und Streichungen) über die

Beschluss gefasst wurde wird unter Stapel 4 eingetragen.
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10.32 Wahlbüro

Die Ergebnisermittlung
Kommunalwahlen – Ergebnisermittlung
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Bitte beachten Sie, dass es sich hierbei
lediglich um eine Zurechnung handelt!
Die Stimmzettel des Stapels 3 sind
gesondert zu verpacken (Anlage zur
Niederschrift) und nicht den anderen
Stapeln physisch zuzuordnen!
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10.32 Wahlbüro

Die Ergebnisermittlung
Kommunalwahlen – Ergebnisermittlung
Auswertung Stapel 3
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10.32 Wahlbüro

Die Ergebnisermittlung
Kommunalwahlen – Ergebnisermittlung
Auswertung Stapel 3

 Die dem Stapel 1 durch Beschlussfassung zugerechneten Stimmzettel sind anschließend unter
Abschnitt 4.3 der Niederschrift als Zwischensumme 2 den entsprechenden Wahlvorschlägen
zuzurechnen:
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10.32 Wahlbüro

Die Ergebnisermittlung
Kommunalwahlen – Ergebnisermittlung
Auswertung Stapel 3
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Unter Abschnitt 4.4 der Niederschrift ist zudem
die Summe der beschlussgefassten Stimmzettel
(Stapel 3) festzuhalten.

Hier auch nochmals der Hinweis, dass die
Stimmzettel des Stapels 3 nicht den anderen
Stapeln zuzuordnen sind sondern gesondert im
dafür vorgesehen Umschlag zu verpacken und
der Niederschrift als Anlage beizufügen sind!
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10.32 Wahlbüro

Die Ergebnisermittlung
Kommunalwahlen – Ergebnisermittlung
Ermittlung des Gesamtergebnisses

 Abschließend werden im Abschnitt 4.2 die Zwischensummen 1 und 2 addiert:
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10.32 Wahlbüro

Die Ergebnisermittlung
Kommunalwahlen – Ergebnisermittlung
Ermittlung des Gesamtergebnisses

 Auch im Abschnitt 4.3 sind die Zwischensummen 1 und 2 zu addieren.
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10.32 Wahlbüro

Die Ergebnisermittlung
Kommunalwahlen – Ergebnisermittlung
Ergebniskontrolle 1

Wähler (B) = Gesamtsumme Stapel 1 - 4 
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10.32 Wahlbüro

Die Ergebnisermittlung
Kommunalwahlen – Ergebnisermittlung
Ergebniskontrolle 2

Gesamtsumme unter Abschnitt 4.3 = Summe des Stapels 1 unter 4.2
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10.32 Wahlbüro

Die Ergebnisermittlung
Kommunalwahlen – Ergebnisermittlung
Schnellmeldung

 In den Auszählungsräumen befinden sich Schnellmelder vor Ort, welche die festgestellten
Ergebnisse direkt im entsprechenden Programm übernehmen.

 Diesen ist die Niederschrift vorzulegen, sodass die benötigten Zahlen erfasst und überprüft
werden können.

• Anzahl der Wähler (B)
• Anzahl und Gesamtzahl der auf die Stapels 1 – 4 entfallenen Stimmen
• Auf die einzelnen Wahlvorschläge entfallenen Stimmen des Stapel 1 (D1, D2 …)
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10.32 Wahlbüro

Die Ergebnisermittlung
Kommunalwahlen – Ergebnisermittlung
Abschluss der Niederschrift

 Der letzte Schritt der Ergebnisermittlung besteht darin, dass der Schriftführer die Niederschrift
bis einschließlich Abschnitt 8 ausfüllt.

 Hierbei ist besonders darauf zu achten, dass alle Mitglieder des Wahlvorstandes die
Niederschrift unter Abschnitt 7.2 unterzeichnen.

 Die Abschnitte 9 und folgende werden durch die Auszählungswahlvorstände bearbeitet.

 Die Niederschrift ist anschließend vorne in der blauen Mappe mit folgenden Anlagen
abzuheften:

• Beschlussgefasste Stimmzettel (Stapel 3)
• Ggf. Erklärung über besondere Vorkommnisse
• Hinweis: Die zurückgewiesenen Wahlbriefe sind Anlage der Oberbürgermeisterwahl
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10.32 Wahlbüro

Abschlussarbeiten
Kommunalwahlen - Verpacken der Unterlagen
 Nach Durchgabe der Schnellmeldung und Abschluss der Niederschrift sind die Unterlagen der

Stadtverordnetenwahl in den dafür vorgesehenen Kartons und Umschlägen zu verpacken:

• Stapel 1: Kartons in der Wahlurne
• Stapel 2: Umschlag in der blauen Mappe
• Stapel 3: Umschlag in der blauen Mappe (Anlage zur Niederschrift)
• Stapel 4: Kartons in der Wahlurne

 Die Unterlagen sind anschließend in der Wahlurne zu verstauen.
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Für die abschließende Ergebnisermittlung ab Montag
benötigen die Auszählungswahlvorstände folgende Unterlagen:

• Niederschrift
• Stapel 3 (Anlage zur Niederschrift)
• Stapel 4

Die Kartons des Stapels 4 sind daher am Ende gemeinsam mit
der blauen Mappe ganz oben in der Wahlurne zu verstauen.
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10.32 Wahlbüro

Die Ergebnisermittlung
Ausländerbeiratswahl - Ablauf
 Die zuvor genannten Schritte gelten für die Stadtverordnetenwahl und sind im Anschluss

identisch für die Ortsbeiratswahl durchzuführen.

 Nach Abschluss und Verpacken der Oberbürgermeister-, Stadtverordneten- und Ortsbeiratswahl
erfolgt zuletzt die Auswertung der Ausländerbeiratswahl.

 Bei der Ausländerbeiratswahl wird am Wahlsonntag kein Trendergebnis ermittelt, sondern
lediglich die Stimmzettelumschläge und Wahlscheine gezählt und die Zahl der Wähler
festgestellt.

 Anschließend ist

• ein Übergabeprotokoll (Anlage 3 der Niederschrift) zu fertigen und zu unterschreiben,
• die Zahl der Wähler schnellzumelden und
• alle Stimmzettel in den vorgesehenen Kartons zu verpacken.

 Das Öffnen der Stimmzettelumschläge und die Auswertung der Stimmzettel inklusive der
Stapelbildung wird ab Montag nach der Wahl durch die Auszählungswahlvorstände
durchgeführt.
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Abschlussarbeiten
Verpacken der Unterlagen
 Nachdem alle Stimmzettel ordnungsgemäß verpackt wurden, sind die übrigen zur Verfügung

gestellten Unterlagen in der Wahlurne unterzubringen.

 Die nachfolgenden Unterlagen sind in der Wahlurne anschließend ganz oben zu verstauen:

• Blaue Mappe mit den vier Niederschriften und den jeweils dazugehörigen Umschlägen
mit den beschlussgefassten Stimmzetteln des Stapels 3 und dem Umschlag der
zurückgewiesenen Wahlbriefe

• Kartons mit den Stimmzetteln des Stapels 4 für die Stadtverordneten- und
Ortsbeiratswahl

• Kartons mit den Stimmzetteln der Ausländerbeiratswahl

26.02.2026119

Das ordnungsgemäße Verpacken der
Stimmzettel in den dafür vorgesehen
Kartons und Umschlägen ist für die
Vorbereitung der Ergebnisermittlung
durch die Auszählungswahlvorstände
zwingend erforderlich!
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Abschließende Hinweise

 Für Fragen steht das Wahlbüro im Vorfeld zur Wahl sowie am Betreuer vor Ort zur Verfügung:

• Wahlhotline: 06181/2950-2070 oder wahlbuero@hanau.de
• Wahlhelfer: 06181/2950-2020 oder wahlhelfer@hanau.de

 Im Falle einer Stichwahl gelten die in dieser Schulung getroffenen Ausführungen für die
Oberbürgermeisterwahl analog auch für eine Stichwahl, sodass es in diesem Fall keine
gesonderte Schulung geben wird.

 Ein Online-Schulungsvideo ist spätestens ab dem 02.03.2026 auf der städtischen Homepage
und auch im Falle einer Stichwahl wie folgt abrufbar:

www.hanau.de - Rubrik Rathaus/Wahlen/Kommunal- & OB-Wahl am 15.03.2026

 Ebenfalls auf der Homepage hinterlegt sind u. a. die Schulungspräsentation, Musternieder-
schriften sowie das Handbuch.

 Aufgrund datenschutzrechtlicher Regelungen sowie möglichen kurzfristigen Änderungen ist eine
Veröffentlichung der aktuellen Wahlhelfereinteilung nicht vorgesehen.
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Fragen oder
Anmerkungen?
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Herzlichen Dank 
für Ihre Aufmerksamkeit 

und viel Erfolg am 
Wahlsonntag!


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